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 Veröffentlicht am 14.10.1998

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Zwar reicht die Verwandten widerfahrende bzw drohende Verfolgung alleine für sich nicht aus, die individuell konkrete

Verfolgung eines Asylwerbers darzutun, doch hat sie in die Beurteilung der gesamten Situation miteinbezogen zu

werden, wenn sie grundsätzlich geeignet wäre, eine dem Asylwerber selbst drohende individuelle Verfolgung zu

untermauern (Hinweis E 30.9.1997, 96/01/0467; hier: Die Verhaftung des Bruders des Asylwerbers, damit der

Asylwerber sich selbst der Polizei stelle, ist zumindest auch gegen den Asylwerber selbst gerichtet).
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